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Wien, im Jänner 2014 
 

 

Förderberatung durch EnTri Consulting  
für österreichische Unternehmen  

 
Seit wenigen Monaten sind die neuen Fördermittel aus der „go international – 
Initiative“ (Kooperation des österr. Wirtschaftsministeriums mit der  
Wirtschaftskammer Österreich) verfügbar.  
 
Erfahrungsgemäß gibt es ein relativ kurzes Zeitfenster, bis die gängigsten 
Fördermaßnahmen ausgeschöpft sind. Daher ist rasches Handeln geboten - z.B. 
Kontaktaufnahme mit EnTri zwecks professioneller Hilfestellung. 
 
Der Geschäftsführer der EnTri Consulting GmbH, Herr Dr. Klaus Tritscher, ist 
zertifizierter Exportberater. Das ermöglicht z.B. die Inanspruchnahme folgender 
Förderung für kleine und mittelständische österreichische Unternehmen (KMU), die 
den Einstieg in die erfolgreiche Exporttätigkeit planen:  
50% (max. € 3.000,- netto) für die individuelle Exportberatung zur Umsetzung 
ihres Internationalisierungs-Konzeptes mit folgenden Aktivitäten: 

a) Erarbeitung einer maßgeschneiderten strategisch-operativen Grundlage, 
b) Analyse der Marktpotenziale und Herausforderungen/Risken 
c) Persönliche Beratung durch einen erfahrene Markteintritts-Profi 

 
Weitere interessante go international Förderungen umfassen z.B.: 

 Max. € 10.000,- (bzw. 50% Kofinanzierung von direkten Markteintrittskosten 
wie z.B. Reise-, Nächtigungs-, Marketing- und lokale Bürokosten) als 
„Exportscheck für Fernmärkte“ (inkl. Türkei, Russland, Ukraine), 

 Max. € 12.000,- (bzw. max. 50%) zur raschen professionellen Vermarktung 
innovativer österreichischer Technologie im Ausland als „Export-Scheck für 
Technologieunternehmen“,  

 Max. € 8.000,- pro Unternehmen bzw. € 40.000,- insgesamt beim 
gemeinsamen Auftritt von mindestens 3 Firmen in einem neuen Fernmarkt 
(Joint Activities), 

 Max. € 10.000,. (bzw. 50% der nachgewiesenen Nettokosten) für den Besuch 
einer österr. Referenzanlage durch eine ausländische Delegation (incoming 
Mission), wenn mindestens 3 österr. Unternehmen involviert sind, 

 Bis zu € 19.200,- für den Austausch von 4 Mitarbeitern aus Ihrer 
österreichischen Zentrale und ein oder mehreren ausländischen 
Niederlassungen 

 Bis zu € 10.000,- für lokale Rechts- und Steuerberatungskosten im 
Zusammenhang mit Firmengründungen, Akquisitionen, Zertifizierungen, 
Lizenzen, etc. für bis zu 2 Fernmärkte (inkl. Türkei, Russland, Ukraine) 
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Wesentliche Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der oben genannten 
Förderungen durch österreichische Unternehmen sind u.a.: 

 Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer (Ingenieurkammer, etc.) Österreich; 

 Einhaltung der sog. „De Minimis“ – Regel , d.h.  
o Obergrenze von insgesamt max. € 200.000,- an derartigen de minimis - 

Förderungen innerhalb der letzten 3 Geschäftsjahre durch das jeweilige 
Unternehmen  

 
 
Daneben bieten einzelne Bundesländer ebenfalls Förderprogramme mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten.  
 
Weiters werden im Lauf des 1. Halbjahres 2014 auch wieder zahlreiche EU-
Fördertöpfe geöffnet. 
 
 
Über die jeweiligen Details und Besonderheiten der o.g. Fördermaßnahmen 
informieren wir Sie auf Anfrage jederzeit in einem persönlichen Gespräch. 
EnTri Consulting hat große Erfahrung bei der Beratung österreichischer 
Unternehmen hinsichtlich der Inanspruchnahme von derartigen Förderungen.  
Die Erfolgsquote für die mit Hilfe von EnTri Consulting beantragten 
Förderungen im Jahr 2013 lag bei 100%! 
 
Wir stehen auch Ihnen gerne mit Rat & Tat zur Seite. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

 
Dr. Klaus Tritscher 
 
(Geschäftsführer) 
 


